
Satzung: fit ´n´ mobil – Reha- und Gesundheitssport 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen fit ´n´ mobil – Reha- und Gesundheitssport, abgekürzt „fit 

´n´ mobil“ 
 

(2) Sitz des Vereins ist Eilenburg. 
 

(3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

(2) Zweck des Vereins ist die Ausübung und Förderung des Sports in all seinen 
Ausprägungen und Formen, sowie die Förderung der Gesundheit in all seinen 
Ausprägungen und Formen, sowie die Förderung des Allgemeinwohls, der Kunst und 
Kultur, sowie der Förderung der Integration und Inklusion, sowie der Förderung 
kirchlicher und mildtätiger Interessen. 
 

(3) Die Ziele und die Vereinszwecke werden insbesondere verwirklicht durch 
 
a) die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, Wettkämpfen Turnieren und Kursen 

in allen Altersklassen, 
b) die Durchführung von gesundheitsfördernden Maßnahmen, Vorträgen und 

Informationsveranstaltungen, 
c) die Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art zur Förderung des Allgemeinwohls, 

der Kunst und Kultur, der Integration und Inklusion, sowie kirchlicher und mildtätiger 
Interessen 

d) die Aus- und Weiterbildung und Schulung der Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und 
Übungsleiter des Vereins, 

e) Errichtung, Erhaltung und das Betreiben von Sportanlagen 
 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

(7) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des 
Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. 

 
§ 3 Extremismusklausel 
 
Der Verein ist politisch und religiös neutral und steht in all seinen Belangen auf der 
Grundlage der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Der Verein fördert die Funktion 
des Sports als verbindendes Element zwischen Nationalitäten Kulturen, Religionen und 
sozialen Schichten. Er bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von 
Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glaube, sozialer Stellung oder sexueller 



Identität eine sportliche Heimat. Mitglieder, die eine mit diesen Grundsätzen unvereinbare 
Gesinnung im Vereinsleben offenbaren, werden aus dem Verein ausgeschossen. 
 
§ 4 Mitglieder des Vereins 
 
(1) Der Verein hat folgende Mitglieder 
 
a) ordentliche Mitglieder, 
b) außerordentliche Mitglieder, 
c) fördernde Mitglieder, 
d) Ehrenmitglieder. 
 
(2) Ordentliche Mitglieder sind alle natürlichen Personen. 

 
(3) Außerordentliche Mitglieder sind juristische Personen. 

 
(4) Fördernde Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, 

die den Verein und seine Aufgaben ideell oder materiell unterstützen wollen. Sie haben 
den monatlichen Förderbeitrag zu leisten und haben in der Mitgliederversammlung kein 
Stimmrecht. 
 

(5) Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die Förderung und die Arbeit des Vereins 
besonders verdient gemacht haben. 

 
§ 5 Kurzzeitmitgliedschaften 
 
(1) Mitglieder können für einen bestimmten Zeitraum eine von vornherein zeitlich befristete 

Mitgliedschaft im Verein erwerben. Der Zeitraum ist monatlich gestaffelt und ergibt sich 
aus den fachlichen Angeboten der jeweiligen Abteilung. 
 

(2) Die Höhe des Beitrages für die Kurzzeitmitgliedschaft ergibt sich aus der 
Beitragsordnung, die von der Mitgliederversammlung beschlossen, geändert und 
aufgehoben wird. Der Mitgliedsbeitrag für Kurzzeitmitglieder ist nicht rückzahlbar, auch 
wenn die Angebote des Vereins – gleich aus welchem Grund – nicht genutzt werden 
können. 
 

(3) Für die Kurzzeitmitglieder gelten im Übrigen die Regelungen dieser Satzung, 
insbesondere zu den Rechten und Pflichten. 
 

(4) Kurzzeitmitglieder erhalten ihr volles Stimmrecht in der Mitgliederversammlung erst nach 
einem halben Jahr der Vereinszugehörigkeit. 
 

(5) Die Beitragsfälligkeit regelt die Beitragsordnung. 
 
§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstandes aufgrund eines 

schriftlichen Aufnahmeantrages, der an den Verein zu richten ist. 
 

(2) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der schriftlichen Genehmigung der 
gesetzlichen Vertreter auf dem Aufnahmeantrag, die damit gleichzeitig die Zustimmung 
zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und -pflichten durch den Minderjährigen erteilen.  
 

(3) Mit der Aufnahme erkennt das neue Mitglied die Vereinssatzung und die 
Vereinsordnungen in der jeweiligen Fassung an und unterwirft sich diesen Regelungen. 
 



(4) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand, die keiner Begründung 
bedarf, ist unanfechtbar 
. 

(5) Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung des Aufnahmeantrages durch 
den Verein. 
 

(6) Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verein. 
 
§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft eines Mitgliedes endet durch 

 
a) Austritt 
b) Ausschluss aus dem Verein oder 
c) Tod. 
 
(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Recht und Pflichten des Mitglieds 

gegenüber dem Verein. 
 

(3) Bestehende Beitragspflichten (Schulden) gegenüber dem Verein bleiben unberührt. 
 
§ 8 Austritt aus dem Verein – Kündigung der Mitgliedschaft 
 
Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand bis zum 
30.09. d.J. und wird mit Ende des Kalenderjahres wirksam. 
 
§ 9 Ausschluss aus dem Verein 
 

(1) Der Ausschluss eines ordentlichen Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen 
werden, wenn das Mitglied: 
 

a) die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins verletzt 
b) die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt 
c) mit der Zahlung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein trotz 

zweimaliger schriftlicher Mahnung im Rückstand ist 
d) sich innerhalb oder außerhalb des Vereins unehrenhaft verhält, insbesondere durch 

Kundgabe extremistischer, rassistischer oder fremdenfeindlicher Gesinnung und 
Handlungen, der Mitgliedschaft in extremistischen Parteien und Organisationen sowie 
dem Tragen oder zeigen extremistische Kennzeichen und Symbole 

e) gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes verstößt bzw. diese missachtet 
hat. Dazu gehören u.a. Verfehlungen gegenüber minderjährigen Mitgliedern des Vereins, 
die eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellen. Dies gilt auch dann, wenn das 
Mitglied außerhalb des Vereins wegen eines einschlägigen Delikts belangt wurde. 

 
(2) Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit 

zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter 
Einhaltung einer Frist von 14 Tagen schriftlich aufzufordern. 
 

(3) Gegen den Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen kein Berufungsrecht zu. Über 
die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

 
(4) Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühestens nach Ablauf 

eines Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet das Organ, das letztlich über den 
Ausschluss entschieden hat. 

 
 



§ 10 Beitragsleistungen- und Pflichten 
 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Beiträge an den Verein zu leisten, die auf Vorschlag 

des Vorstandes von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Beiträge sind 
in der Beitragsordnung festzuhalten.  
 

(2) Folgende Beiträge sind durch die Mitglieder zu leisten: 
 

a) eine Aufnahmegebühr 
b) einen monatlichen Mitgliedsbeitrag 
c) einen jährlichen Fördermitgliedsbeitrag 
d) Abteilungsbeiträge 
e) Kurzzeitmitgliedsbeiträge 

 
(3) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen unterschiedlich festgesetzt werden. Die 

Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt werden. 
 

(4) Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder sind Beitragsfrei. 
 

(5) Der Vorstand wird ermächtigt einzelnen Mitgliedern auf deren Antrag hin, die 
bestehenden und künftigen Beitragspflichten zu stunden, zu ermäßigen oder zu 
erlassen. Das Mitglied muss die Gründe für seinen Antrag glaubhaft darlegen und im 
Einzelfall nachweisen. 

 
(6) Der Vorstand ist berechtigt, die Beiträge insgesamt nach bestimmten Kriterien der Höhe 

nach zu staffeln (z.B. für einzelne Mitgliedergruppen). 
 

(7) Die gesetzlichen Vertreter von minderjährigen Vereinsmitgliedern verpflichten sich zur 
Leistung der Beitragspflichten der Minderjährigen gegenüber dem Verein. 

 
(8) Minderjährige Mitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als 

erwachsene Mitglieder im Verein weitergeführt und betragsmäßig veranlagt. Das 
betroffene Mitglied wird darüber rechtzeitig vom Verein informiert. 

 
(9) Über die Stundung oder Beitragsfreiheit entscheidet der Vorstand auf Antrag des 

Mitglieds. 
 

(10) Weitere Einzelheiten zum Beitragswesen kann der Vorstand in der Beitragsordnung 
regeln. 

 
§ 11 Zusatzbeitrag durch Abteilungen/Untergliederungen 
 
(1) Die Abteilungen sind ermächtigt, von Ihren Mitgliedern, neben dem Beitrag zum 

Hauptverein, für einzelne Leistungen und Angebote der Abteilung Zusatzbeiträge zu 
erheben, wenn das Mitglied die Leistung in Anspruch nehmen möchte. 
 

(2) Die Abteilungen sind verpflichtet, diese Zusatzbeiträge für jedes Geschäftsjahr dem 
Vorstand anzuzeigen und ihren Mitgliedern bekanntzugeben. 

 
§ 12 Erhebung von Umlagen 
 
(1) Neben dem Jahresbeitrag kann es im Einzelfall erforderlich sein, dass der Verein einen 

nicht vorhersehbaren größeren Finanzbedarf decken muss, der mit den regelmäßigen 
Beiträgen der Mitglieder nicht zu decken ist. (z.B. nicht vorhersehbare Verschuldung des 
Vereins, Finanzierung eines Projektes oder größere Aufgaben). 
 



(2) In diesem Fall kann die Mitgliederversammlung die Erhebung einer einmaligen Umlage 
von den Mitgliedern beschließen. Der Beschluss ist mit der einfachen Mehrheit der 
erschienenen Delegierten zu fassen. Die Voraussetzungen der Nichtvorhersehbarkeit 
sind zu begründen. Die Höhe der Umlage welche das Mitglied als Einmalzahlung zu 
erbringen hat, darf 50 % des durch das Mitglied zu leistenden Jahresbeitrag nicht 
übersteigen. 

 
§ 13 Abwicklung des Beitragswesens 
 
(1) Die Fälligkeit der Beiträge wird in der Beitragsordnung geregelt. 
 
(2) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer 

der Mitgliedschaft verpflichtet, dem Verein eine SEPA-Mandat für den Lastschrifteinzug 
der Mitgliedsbeiträge zu erteilen. Die Erklärung des Mitgliedes erfolgt dazu auf dem 
Aufnahmeformular. 

 
(3) Von Mitgliedern, die dem Verein eine SEPA-Lastschrift erteilt haben, wird der Beitrag 

zum Fälligkeitstermin eingezogen. 
 
(4) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein laufend Änderungen der Kontodaten (BIC und 

IBAN), den Wechsel des Bankinstituts, sowie Änderungen der persönlichen Anschrift 
mitzuteilen. 

 
(5) Mitglieder, die nicht am Einzugsverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungs- 

und Bearbeitungsaufwand des Vereins im Rahmen einer Bearbeitungsgebühr. 
 

(6) Der Ehrenvorsitzende und die Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 

(7) Weitere Einzelheiten zum Beitragswesen kann der Vorstand in der Beitragsordnung 
regeln. 

 
(8) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen und 

wird der Verein dadurch durch Bankgebühren (Rücklastschrift) belastet, sind diese 
Gebühren durch das Mitglied zu tragen. 

 
(9) Im Übrigen ist der Verein berechtigt ausstehende Beitragsforderungen gegenüber dem 

Mitglied gerichtlich oder außergerichtlich geltend zu machen. Die dadurch anfallenden 
Kosten und Gebühren hat das Mitglied zu tragen. 

 
(10) Jedes Mitglied erhält im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung die Möglichkeit 

sich einen Teil des Beitrages durch das Unternehmen in dem er angestellt ist, bezahlen 
zu lassen. Der Anteil, welchen das Unternehmen trägt kann individuell verhandelt 
werden. Dieser Betriebsanteil wird jedoch ausschließlich als Jahresbeitrag fällig. 

 
§ 14 Besondere Maßnahmen im Beitragswesen 
 
(1) Der Vorstand wird ermächtigt, die zur Durchführung von Maßnahmen der 

Mitgliederwerbung im Einzelfall für neu aufzunehmende Mitglieder einen ermäßigten 
Sonderbeitrag festzusetzen. Dieser wird auf das erste Jahr der Mitgliedschaft befristet. 
 

(2) Alle Personen, die eine Organfunktion oder ein Satzungsamt des Vereins ehrenamtlich 
bekleiden sind für die Dauer der Amtsperiode bzw. Bestellung beitragsfrei. 

 
(3) Alle für den Verein tätigen Mitarbeiter, Übungsleiter und Trainer, welche für ihre 

Tätigkeit im Verein eine Vergütung oder Aufwandsentschädigung erhalten, zahlen für 
den Zeitraum der Tätigkeit nur den Betrag eines Fördermitglieds. Alle für den Verein 



tätigen Personen können in Ihrer Freizeit das komplette Angebot zu den jeweiligen 
Übungs- und Trainingszeiten kostenfrei nutzen. 

 
§ 15 Die Vereinsorgane 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand gemäß § 26 BGB 
 
 
§ 16 Allgemeines zur Arbeitsweise der Organe und deren Mitglieder 
 
(1) Jedes Amt im Verein beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit dem Ablauf der 

Amtszeit, dem Rücktritt oder der Abberufung. 
 

(2) Die Organfunktion im Verein setzt die Mitgliedschaft im Verein voraus. 
 
(3) Die weiblichen Mitglieder der Vereinsorgane führen ihre Amtsbezeichnung in weiblicher 

Form. 
 
(4) Abwesende können nur dann in eine Organfunktion gewählt werden, wenn sie dazu die 

Annahme der Wahl schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt haben. 
 
(5) Organmitglieder müssen volljährig sein, wenn sie das Amt antreten. 
 
§ 17 Vergütung für die Vereinstätigkeit 
 
(1) Die Organmitglieder des Vereins üben ihre Tätigkeit grundsätzlich ehrenamtlich aus. Die 

Satzung kann hiervon Ausnahmen ausdrücklich zulassen. 
 

(2) Bei Bedarf können die Ämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich auf Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach 3 Nr. 26a EstG (Ehrenamtspauschale) ausgeübt werden. 

 
(3) Sonstige Tätigkeiten für den Verein außerhalb der Organfunktion können gesondert 

vergütet werden (z.B. Übungsleitertätigkeit). 
 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 

angemessenen Vergütung (z.B. Dienst- oder Werkleistungen) oder 
Aufwandsentschädigungen (z.B. an nebenberufliche Übungsleiter) zu beauftragen. 
Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. 

 
(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist 

der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, 
hauptamtliche Beschäftigte anzustellen. 

 
(6) Die Entscheidung über eine Vergütung der Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der 

Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
 
§ 18 Anspruch auf Aufwendungs- und Auslagenersatz 
 
(1) Beauftragte des Vereins und die Inhaber von Vereins- und Satzungsämtern, die 

ehrenamtlich für den Verein tätig werden, haben einen Aufwendungsanspruch nach § 
670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein 



entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon 
usw. 
 

(2) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten 
nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, 
wenn die Aufwendungen angemessen und üblich sind und mit Belegen und 
Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, einzeln nachgewiesen werden. 

 
(3) Vom Vorstand können per Beschluss, im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten, 

Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden. 
 
(4) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom Vorstand erlassen 

und geändert wird. 
 
§ 19 Ordentliche Mitglieder 
 
(1) Stimmrecht in der Mitgliederversammlung und in den Abteilungsversammlungen steht 

allen Mitgliedern ab dem vollendeten 18. Lebensjahr zu. 
 

(2) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden, die Erteilung einer 
Stimmrechtsollmacht ist nicht zulässig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die gesetzlichen 
Vertreter der Minderjährigen sind von der Ausübung des Stimmrechts ausgeschlossen. 

 
(3) Mitglieder, die mit ihren Beitragspflichten nach dieser Satzung gegenüber dem Verein im 

Verzug sind, sind von der Ausübung des Stimmrechts ausgeschlossen. 
 
(4) Wählbar in die Gremien und Organe des Vereins und seine Abteilungen sind alle 

geschäftsfähigen Mitglieder mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 
 
(5) Ehrenmitglieder und fördernde Mitglieder sind vom Stimmrecht auf der 

Mitgliederversammlung ausgeschlossen, sie sind jedoch teilnahmeberechtigt. 
 
§ 20 Ordentliche Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste gesetzgebende Organ des Vereins. 
 
(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich, im III. Quartal des 

Kalenderjahres, statt. 
 
(3) Der Termin der Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand sechs Wochen vorher 

mit Veröffentlichung auf unserer Homepage www.fit-n-mobil.de bekannt gegeben. 
 
(4) Alle Mitglieder sind berechtigt, bis vier Wochen vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung schriftlich Anträge zur Tagesordnung mit Begründung beim 
Vorstand einzureichen. Darauf ist in der Terminankündigung unter Hinweis auf die Frist 
hinzuweisen. 

 
(5) Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgelegt und mit den Beschlussvorlagen bis 

zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung per Mail, Aushang oder Internet bekannt 
gegeben. 

 
(6) Nach Bekanntgabe der Tagesordnung können im Ausnahmefall noch 

Dringlichkeitsanträge beim Vorstand bis sieben Tage vor der Mitgliederversammlung mit 
schriftlicher Begründung eingereicht werden. Als Dringlichkeitsanträge sind nur solche 
Anträge zulässig, die innerhalb er oben erwähnten Fristen nachweisbar eingereicht 
werden konnten und der Sache nach für den Verein von so herausragender Bedeutung 



sind, dass die in die Tagesordnung der Mitgliederversammlung aufzunehmen sind. Der 
Vorstand muss diese Anträge sofort per Aushang bekannt geben. Ferner ist erforderlich, 
dass die Delegierten den Antrag mit einer 2/3 – Mehrheit der erschienenen Mitglieder in 
die Tagesordnung aufnehmen. Anträge auf Satzungsänderung können nicht per 
Dringlichkeitsantrag gestellt werden. 

 
(7) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
(8) Die Mitgliederversammlung wählt auf Vorschlag des Vorstandes zu Beginn der 

Versammlung einen Versammlungsleiter. 
 
(9) Alle Abstimmungen erfolgen offen per Handzeichen. Alle Wahlen erfolgen in geheimer 

Abstimmung. 
 
(10) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste 

zulassen. Über die Zulassung von Medienvertretern beschließt die 
Mitgliederversammlung. 

 
§ 21 Zuständigkeiten der ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig in folgenden 
Vereinsangelegenheiten: 
 
a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 
b) Entlastung des Vorstandes auf Grundlage des Berichtes der Kassenprüfer, 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 
d) Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer, 
e) Änderung der Satzung und Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
f) Ernennung und Aberkennung von Ehrenmitgliedern, 
g) Beschlussfassung über eingereichte Anträge. 

 
§ 22 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse 

des Vereins erforderlich ist. Diese kann vom Vorstand oder im Rahmen eines 
Minderheitenverlangens von mindestens 25 % der Vereinsmitglieder beantragt werden. 
Der Vorstand muss innerhalb von vier Wochen eine Entscheidung fällen und einen 
Termin bekannt geben. 

 
(2) Die Ladungsfrist beträgt vier Wochen. 

 
(3) Die Bekanntmachung und Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

sowie deren Tagesordnung erfolgen durch Email, Aushang oder Internet. 
 

(4) Gegenstand der Beschlussfassung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung sind 
nur die mit der Einberufung mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Weitergehende Anträge 
und Ergänzungen der Tagesordnung sind ausgeschlossen. 

 
(5) Im Übrigen gelten die Regelungen für die ordentliche Mitgliederversammlung analog, 

soweit diese dem Sinn und Zweck der außerordentlichen Mitgliederversammlung nach 
den vorstehenden Regelungen nicht widersprechen. 

 
 
 
 



§ 23 Vorstand gemäß § 26 BGB 
 
(1) Der Vorstand setzt sich aus mindestens drei maximal fünf gleichberechtigten Mitgliedern 

zusammen. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorstandssprecher und seinen 
Stellvertreter. 

 
(2) Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam. 
 
(3) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt fünf Jahre. 

 
(4) Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt durch Wahl in der 

Mitgliederversammlung. 
 
(5) Wiederwahl ist zulässig. 
 
(6) Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer gewählt ist. Dies gilt auch für einzelne 

Vorstandsmitglieder. Maßgebend ist die Eintragung des neuen Vorstandes im 
Vereinsregister. Die Übergangszeit ist auf vier Monate beschränkt und kann nicht 
verlängert werden. 

 
(7) Scheidet ein einzelnes Vorstandsmitglied während der laufenden Amtsperiode gleich 

aus welchem Grund aus, so kann der Vorstand ein kommissarisches Vorstandsmitglied 
berufen. Diese Berufung ist auf jeden Fall auf die restliche Amtszeit der laufenden 
Amtsperiode des Vorstandes beschränkt und wird mit der regulären Wahl zur nächsten 
Mitgliederversammlung hinfällig. 

 
(8) Im Falle der vorzeitigen Abberufung und der Neubesetzung von Organmitgliedern, sowie 

des vorzeitigen Ausscheidens von Organmitgliedern, treten die nachrückenden 
Organmitglieder in die Amtszeit des zu ersetzenden Organmitglieds ein. Die Amtszeit 
beginnt damit nicht neu zu laufen. 

 
(9) Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern des Vorstandes ist unzulässig. 
 
(10) Der Vorstand ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder stets 

beschlussfähig. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der erschienenen 
Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorstandssprechers. 

 
(11) Für die Teilnahme am Online-Banking-Verfahren kann der Vorstand im Innenverhältnis 

per Beschluss festlegen, wer die Zugangsberechtigung erhält. Sie kann per 
Vorstandsbeschluss auch einem Mitarbeiter übertragen werden. 

 
§ 24 Aufgaben des Vorstandes im Rahmen der Geschäftsführung 
 
(1) Der Vorstand leitet und führt den Verein nach Maßgabe dieser Satzung und der 

Ordnungen, wie es der Vereinszweck zur Förderung der Mitglieder und damit der 
Vereinsinteressen erfordert. 

 
(2) Der Vorstand regelt im Rahmen seiner Gesamtaufgaben die Aufgaben- und 

Verantwortungsbereiche seiner Mitglieder. 
 

(3) Er ist für sämtliche Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit diese nach dieser 
Satzung nicht ausdrücklich einem anderen Organ oder den Abteilungen zugewiesen 
sind. 

 



(4) Die Mitarbeiter des Vereins unterstehen unmittelbar dem Vorstand und sind nur diesem 
gegenüber verantwortlich und weisungsgebunden. Der Vorstand übt die 
Arbeitgeberfunktion im Sinne des Dienstvorgesetzten und die Disziplinargewalt aus. 

 
(5) Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder, ehrenamtliche Mitarbeiter und Abteilungsleiter 

ihrer Tätigkeit unter schriftlicher Angabe von Gründen vorübergehend oder dauerhaft zu 
entbinden. 

 
(6) Der Rücktritt von einem Vorstandsamt kann nur in der Mitgliederversammlung, in einer 

Vorstandssitzung oder durch schriftliche Erklärung gegenüber einem anderen 
Vorstandsmitglied nach § 26 BGB erklärt werden. 

 
§ 25 Beschlussfassung und Wahlen 
 
(1) Die Organe des Vereins sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig, sofern die Satzung an anderer Stelle keine andere Regelung vorsieht. 
 
(2) Die Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit diese Satzung keine anderen Regelungen vorsieht. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

 
§ 26 Protokolle 
 
(1) Die Beschlüsse der Organe sind schriftlich zu protokollieren und vom jeweiligen 

Protokollführer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen. 
 
(2) Protokolle werden als Beschlussprotokoll geführt. 
 
(3) Die Mitglieder haben das Recht auf Einsicht in das Protokoll der Mitgliederversammlung 

und können binnen einer Frist von vier Wochen schriftlich Einwendungen gegen den 
Inhalt des Protokolls gegenüber dem Vorstand geltend machen. Der Vorstand 
entscheidet über die Rüge und teilt das Ergebnis dem Mitglied mit. 

 
§ 27 Satzungsänderung und Zweckänderung 
 
(1) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung beinhaltet, ist eine Mehrheit von 

drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 
(2) Für einen Beschluss, er eine Zweckänderung beinhaltet, ist die Zustimmung aller 

Mitglieder erforderlich. 
 

(3) Salvatorische Klausel / Reparaturklausel 
 
       Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand Satzungsänderungen selbständig 

vorzunehmen, die auf Grund von Einwendungen des zuständigen Registergerichtes 
oder des Finanzamtes notwendig werden. Der Vorstand hat die textliche Änderung mit 
einstimmiger Mehrheit zu beschließen. In der auf den Beschluss folgenden 
Mitgliederversammlung ist diese von der Satzungsänderung in Kenntnis zu setzen. 

 
§ 28 Kassenprüfung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zwei 

Kassenprüfer für eine Amtsdauer von 5 Jahren aus.  
 



(2) Scheidet ein gewählter Kassenprüfer während der Amtszeit gleich aus welchem Grund 
aus, so kann der Vorstand ein anderes Vereinsmitglied für die verbleibende Amtszeit der 
Kassenprüfer bis zur nächsten regulären Wahl berufen. 

 
(3) Gewählt werden können nur Mitglieder die nicht dem Vorstand angehören. 
 
(4) Den Kassenprüfern obliegt die Prüfung aller Kassen des Vereins einschließlich der 

Abteilungskassen und etwaiger Sonderkassen/Barkassen. Die Kassenprüfer sind zur 
umfassenden Prüfung der Kassen einschließlich Belegwesen in sachlicher und 
rechnerischer Hinsicht berechtigt und verpflichtet. 

 
(5) Der Prüfungsbericht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen und zu erläutern. Bei 

festgestellten Beanstandungen ist zuvor der Vorstand zu unterrichten. 
 

§ 29 Datenverarbeitung, Datenschutz und Schutz der Mitglieder 
 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 

gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über die persönlichen und sachlichen Verhältnisse der 
Mitglieder des Vereins in der Datenverarbeitung des Vereins gespeichert. 

 
(2) Jedes Mitglied hat das Recht auf 
 
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 
b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind, 
c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern 

weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt, 
d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig 

war. 
(3) Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken des Vereins zu verarbeiten, bekannt zu geben, 
Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen hinaus. 

 
§ 30 Haftungsbeschränkungen 
 
(1) Der Verein, seine Organmitglieder und die im Interesse und für die Zwecke des Vereins 

im Auftrag handelnden Personen haften gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis 
nicht für fahrlässig verursachte Schäden und Verluste, die Mitglieder im Rahmen des 
Vereinsbetriebes bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des 
Vereins oder bei Veranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht 
durch die Versicherungen des Vereins gedeckt sind. Soweit hiernach 
Versicherungsschutz besteht, ist § 31 a Abs. 1 S.2 BGB nicht anzuwenden. 

 
(2) Werden Personen nach Abs. (1) von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung 

herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese 
gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auswendungen zur Abwehr der 
Ansprüche sowie auf Freistellung von den Ansprüchen Dritter. 

 
§ 31 Vereinsordnungen 
 
(1) Der Verein gibt’s sich zur Regelung der internen Abläufe des Vereinslebens 

Vereinsordnungen. 
 



(2) Alle Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung und werden daher nicht in 
das Vereinsregister eingetragen. Die Vereinsordnungen dürfen der Satzung nicht 
widersprechen. 

 
(3) Für Erlass, Änderung und Aufhebung einer Vereinsordnung ist grundsätzlich der 

Vorstand zuständig, sofern nicht an anderer Stelle in dieser Satzung eine abweichende 
Regelung getroffen wird. 

 
(4) Vereinsordnungen können bei Bedarf für folgende Bereiche und Aufgabengebiete 

erlassen werden: 
 
a) Geschäftsordnung für die Organe des Vereins; 
b) Finanzordnung; 
c) Beitragsordnung; 
d) Wahlordnung; 
e) Jugendordnung; 
f) Ehrenordnung; 
 
(5) Zu ihrer Wirksamkeit müssen die Vereinsordnungen den Adressaten der jeweiligen 

Vereinsordnung, insbesondere den Mitgliedern des Vereins bekannt gegeben werden. 
Gleiches gilt für Änderungen und Aufhebungen. 

 
§ 32 Ehrung von Mitgliedern 
 
(1) Mitglieder, die dem Verein zehn Jahre ununterbrochen angehören, werden mit der 

silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Mitglieder, die dem Verein zwanzig Jahre 
ununterbrochen angehören, werden mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Die 
Vereinszugehörigkeit bestimmt sich stets zum Stichtag der Ehrung. 
 

(2) Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstands verdiente Mitglieder zu 
Ehrenmitgliedern ernennen. Das Nähere regelt die Ehrenordnung. 

 
(3) Besondere Verdienste können mit einer lebenslangen Beitragsbefreiung im Verein 

ausgezeichnet werden. 
 

(4) Bereits verliehene Ehrenrechte bleiben bei späteren Änderungen der Ehrenordnung 
bestehen. 

 
(5) Über die Aberkennung von verliehenen Ehrenrechten entscheidet bei 

vereinsschädigendem Verhalten die Mitgliederversammlung. 
 

(6) Die Satzungsregelungen zu den Ehrungen und zu den Ehrenmitgliedern stellen keine 
Sonderrechtsposition nach § 35 BGB dar. Die einschlägigen Satzungsregelungen 
können jederzeit mit satzungsmäßiger Mehrheit durch die Mitgliederversammlung 
geändert oder aufgehoben werden. 

 
§ 33 Auflösung des Vereins 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck unter Einhaltung 

einer Frist von vier Wochen einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. 

 
(2) In dieser Versammlung müssen mindesten drei Viertel aller Mitglieder anwesend sein. 

Wird diese Mehrheit nicht erreicht ist innerhalb von 14 Tagen eine weitere 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 



anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist in einer Einladung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

 
(3) Zu Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Fünfteln der erschienenen 

Mitglieder erforderlich. 
 
(4) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins je zur Hälfte an den Landessportbund Sachsen und den Behinderten- und 
Rehabilitationssportverband Sachsen, welche es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

  
§ 34 Gültigkeit der Satzung 
 
(1) Diese Satzung wurde durch die Gründungsversammlung am 29.10.2017 beschlossen. 
 
(2) Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 


